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Zitat von RosaLaune

Gut, dachte ich mir. Dann fing er aber an, Probleme bei meiner anderen Arbeitsstelle zu
sehen. Schließlich dürfte ich für eine Nebenbeschäftigung höchstens ein Fünftel der
Arbeitszeit meiner Hauptbeschäftigung aufwenden. Ich kenne diese Regel für
Vollbeschäftigte und bei unbefristet Tarifbeschäftigten, die auf Teilzeit reduziert haben.
Aber ich habe ja von vornherein nur eine Stelle von 40 %. Ist die Regelung da
identisch? Schließlich wende ich ja keine Arbeitszeit für eine Nebenbeschäftigung auf,
die dadurch meinem Arbeitgeber der Hauptbeschäftigung dadurch verloren geht.

Soweit ich das nachvollziehen kann, gab es einen solchen Verweis auf die beamtenrechtliche
Regelung noch im alten BAT, nicht jedoch in den neueren Tariverträgen TVöD und TVL. Insofern
ist nur darauf zu achten, dass deine Nebentätigkeit deine Hauptbeschäftigung nicht
beeinträchtigt und das insgesamt arbeitszeitrechtliche Regelungen (wöchentliche
Höchstarbeitszeit, Mindestruhezeiten u.ä.) eingehalten werden.

Mal als Beispiel für eine problematische Konstellation: Hauptbeschäftigung als Lehrkraft
vormittags und Nebenjob als Barkeeper bis in die Nacht hinein.

PS: Wenn dein SL hier Probleme sieht, möge er diese bitte unter Verweis auf die aktuellen
Rechtsquellen belegen. Andernfalls gibt es hier kein Problem 
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